
  Erzgebirgsspiele 2026 

 
   Ausschreibung- Schach 

 
Veranstalter: Kreissportbund Erzgebirge 

Durchführung: KFV Schach Erzgebirge e. V. 
(Haftung jeglicher Art übernimmt weder der Veranstalter noch der Ausrichter) 

Ausrichter : SV Lengefeld e. V.                                                 
Turnierleitung: Volker Berndt, Parkstraße 10b, 09456 Annaberg-Buchholz 

Teilnahme: Spielberechtigt sind alle Kinder und Jugendliche, die nicht vor 
dem 1.1.2008 geboren sind, und eine Schule oder Verein im Erzgebirge 
besuchen. 
Wettkampfbestimmungen: Rapid-Schach 

Es gilt die JSO des JSBS. Bei Punktgleichheit im „Schweizer System“ entscheidet 
1. Buchholz 2. Buchholzsumme 3.(Stichkampf) 
Termin: Samstag, den 20.06.2026, 9:00 – ca. 16:30 Uhr; 

persönliche Meldung vor Ort bis 8:30 Uhr !!!!!! 

Austragungsort: Lengefeld, Sportlerheim, Feldstraße 46A, 
09514 Pockau-Lengefeld 
Altersklassen: Kiga; U8; U10; U12; U14; U16; U18; m/w 

Bedenkzeit:  7 Runden 25 Min. pro Spieler 

Spielmaterial: wird gestellt 

Auszeichnungen:   
Die Plätze 1-6 erhalten Urkunden. 
Die Podestplätze Medaillen 
 
Verpflegung: ganztägiges Imbissangebot, Markenverkauf für 

preiswertes Mittagessen bis 9.59 Uhr beim Orga- Tisch 
 
Meldung: Bis zum 16.06.2026 an Volker Berndt, berndtvolker@web.de. 
Tel. 03733 622085 oder 0162 6175985 
Nicht gemeldete Teilnehmer haben keinen Teilnahmeanspruch! 
(Name, Vorname, Geburtsdatum, Verein, AK) 
 
Fotoerlaubnis: Mit der Anmeldung zum Turnier stimmt der Teilnehmer/ 

Erziehungsberechtigte zu, dass der Teilnehmer während seines Aufenthalts am 
Veranstaltungsort fotografiert und gefilmt wird und diese Aufnahmen durch die 
Veranstalter und oder Dritte,  auch nach der Veranstaltung, verwendet werden 
können. 
Aufgrund der aktuellen Situation, kann die Ausschreibung noch mit entsprechenden 
Hygeniekonzept ergänzt werden. Dadurch auch Änderung und Anpassungen der 
gesamten Ausschreibung und Durchführung möglich. 
Für einen pünktlichen Start und reibungslosen Ablauf ist der Meldetermin 
unbedingt einzuhalten. 
Jeder Verein bzw. jede Schule ist verpflichtet, die Betreuung und die 
Aufsicht seiner Teilnehmer abzusichern. 


